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In einem Kerngebiet in zentraler Innen-
stadtlage errichtete ein Bauherr ein Ein-
kaufszentrum. Der Liefer- und Besucher-
verkehr sollte über die Rückseite des Ein-
kaufszentrums geführt werden. Gegenü-
ber der Zufahrt lag ein allgemeines
Wohngebiet, das von weiteren Kernge-
bieten umgeben war. Ein Nachbar aus

diesem Wohngebiet wendete sich gegen
das Bauvorhaben. Er argumentierte, die
Verkehrslärmwerte der TA Lärm für all-
gemeine Wohngebiete würden durch
den Besucher- und Lieferverkehr über-
schritten. Das Einkaufszentrum würde
daher unzumutbare Verkehrsgeräusche
verur-sachen und sei rücksichtslos.

Der Fall

Das VG Berlin widersprach dem Nach-
barn. Zwar ergebe sich aus Ziffer 7.4 der
TA Lärm die Pflicht des Bauherrn, Ver-
kehrsgeräusche zu reduzieren, wenn
(neben weiteren Voraussetzungen) die
Verkehrsgeräusche die Immissionsgrenz-
werte der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) überschreiten.
Dabei seien jedoch nicht die strengen
Immissionsgrenzwerte für allgemeine
Wohngebiete maßgebend. Vielmehr sei
entsprechend Ziffer 6.7 TA Lärm bei
einem Aufeinandertreffen verschiedener

Baugebiete (so genannte Gemengela-
gen, im konkreten Fall von Wohn- und
Kerngebieten) ein Zwischenwert anzu-
setzen. Dabei sei nicht das arithmetische
Mittel zwischen den Lärmwerten für all-
gemeine Wohngebiete und den höheren
Werten für Kerngebiete festzulegen. Viel-
mehr komme es auf die Umgebungsbe-
bauung und vorhandene Geräuschbela-
stung an. Im konkreten Fall hätten die
Nachbarn den Wert für Mischgebiete
hinzunehmen, der dem Wert für Kernge-
biete entspricht.

Die Folgen

Grenzt eine Wohnbebauung an Kern-
und Gewerbegebiete an, ist sie mit Blick
auf die Verkehrsgeräusche nicht in
gleicher Weise schutzwürdig, als wenn
sie von allgemeinen oder reinen Wohn-
gebieten umgeben wäre. Das VG Berlin
hat im Einklang mit der ständigen Recht-
sprechung des OVG Berlin-Brandenburg
bestätigt, dass Anwohner in diesem Fall
ein Mehr an Immissionen hinzunehmen
haben. Grenzt ein allgemeines Wohnge-
biet an ein Kerngebiet an, haben die
Anwohner damit unter Umständen fak-

tisch den Verkehrslärm zu dulden, der in
einem Kerngebiet erlaubt ist. Für Ein-
kaufszentren bedeutet dies Folgendes:
Die übliche rückwärtige Erschließung
durch Liefer- und Besucherverkehr inner-
halb der Immissionsrichtwerte für Kern-
gebiete insbesondere in Innenstadtlagen
kann auch dann zulässig sein, wenn das
Einkaufszentrum dort an die Wohnbe-
bauung angrenzt. Die rückwärtige
Erschließung ist dann nicht rücksichts-
los, sondern muss von den Nachbarn
hingenommen werden. (law)

Was ist zu tun?

Grenzt ein in einem Kerngebiet gelege-
nes Einkaufszentrum an Gebiete, die
dem Wohnen dienen, müssen die
Anwohner des Wohngebiets
Verkehrslärm immissionen hinnehmen,
die über den Immissionsrichtwerten für
Wohngebiete liegen.
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